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1 Einleitung 
Die Gemeinde Breitengüßbach plant die Nachnutzung des ehemaligen Munitions-
depots südöstlich von Breitengüßbach (Abb. 1). Das überwiegend bewaldete Ge-
lände umfasst ca. 125 ha und wird derzeit als Naherholungsgebiet von der Bevölke-
rung genutzt. Neben einem Mosaik aus unterschiedlichen, teils reich strukturierten 
Waldanteilen (Laubwald-, Mischwald- und Nadelwaldanteile) sind asphaltierte We-
ge, 83 ehemalige Munitionsbunker, ein ehemaliger Verladebahnhof, künstlich ange-
legte Löschwasserteiche, Wegrandböschungen, Pionierstandorte und eine Streu-
obstwiese vorhanden (vgl. Floristisches und faunistisches Gutachten für das ehema-
lige Munitionsdepot Breitengüßbach des Büro ifanos – Landschaftsökologie aus 
dem Januar 2011, im Folgenden Büro ifanos 2011). 

Abb. 1: Grob abgegrenzter Umgriff des Vorhabengebietes 

Bereits im Jahr 2010 wurde eine naturschutzfachliche Bewertung des Gebiets inklu-
sive Pflege- und Entwicklungshinweisen erstellt (Büro ifanos 2011). Von 2011 bis 
2015 wurden im Rahmen des Projekts Umweltzentrum „Klassenzimmer Natur“ Brei-
tengüßbach von Audi Stiftung für Umwelt, Artenschutz in Franken, EGB – Entwick-
lungsgesellschaft Breitengüßbach mbH und der Gemeinde Breitengüßbach einige 
Maßnahmen umgesetzt, um die Lebensraumbedingungen für verschiedene Arten 
auf dem Gelände zu fördern und ein Umweltzentrum mit Lehrpfaden und Informati-
onsmöglichkeiten angelegt (https://www.artenschutz-steigerwald.de/de/Umweltbild-
ung/68568/1/, Abruf 06.12.2019). 

Im Folgenden wird auf Grundlage des Gutachtens vom Büro ifanos dargelegt, mit 
welchen artenschutzrechtlichen Betroffenheiten bzw. Konflikten bei einer Nachnut-
zung des Geländes zu rechnen ist. 
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2 Artenschutzrechtliche Betroffenheiten und Konflikte 
2.1 Mögliche Wirkfaktoren 

Bei möglichen Nachnutzungsoptionen, die insbesondere Nutzungsüberlegungen wie 
Freizeit, Baumhotel oder Waldkindergarten umfassen, kann es zu unterschiedlichen 
Wirkfaktoren kommen. So kann es zu anlagen- bzw. baubedingten Lebensraumver-
lusten durch direkte Überbauung bzw. Versiegelung kommen (wie Höhlen-/ Biotop-
baumverlust, Wald-/ Gewässerlebensraumverlust oder Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten durch Gebäudeabriss). Weiterhin kann eine Nutzungsänderung 
auch Störwirkungen wie Lärm oder Licht bewirken, die besonders störungsempfind-
liche Arten beeinträchtigen können. 

2.2 Fledermäuse 
Der gesamte Waldbereich innerhalb des ehemaligen MUNA-Geländes, insbesonde-
re jedoch die reich strukturierten und naturnahen Laub-/ Mischwaldbestände und 
Altbaumbestände mit hohem Höhlen- und Totholzanteil sind als hoch bedeutsame 
Fledermauslebensräume einzustufen (Büro ifanos 2011). Das Waldgebiet stellt so-
wohl Quartier- als auch Nahrungslebensraum dar. Im Rahmen der Erfassungen 
2010 konnten 15 Fledermausarten nachgewiesen werden. Es sind Hinweise auf 
Fortpflanzungsstätten der Arten Mopsfledermaus, Wasserfledermaus, Großer 
Abendsegler und Zwergfledermaus vorhanden. Im Rahmen des Projekts Umwelt-
zentrum „Klassenzimmer Natur“ Breitengüßbach wurden zusätzliche Quartiermög-
lichkeiten durch Anbringen von über 100 Fledermauskästen und Optimierung von 
ehemaligen Bunkerbauwerken und Splitterschutzgängen als Überwinterungsquartier 
geschaffen. 

Bei Eingriffen in den Waldbestand ist mit Beeinträchtigungen von potenziellen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sowie Jagdhabitaten der vorkommenden Fledermaus-
arten zu rechnen. Höhlenbaumverluste sind als Verlust potenzieller Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten anzusehen und erfordern Ausgleichsmaßnahmen. Insbesondere 
bei großflächigen Eingriffen in den Waldbestand ist mit dem Auslösen von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu rechnen. Auch Eingriffe bzw. Beeinträch-
tigungen der für Fledermäuse hergerichteten ehemaligen Bunkerbauwerke (sowohl 
die ehemaligen Splitterschutzgänge als auch die Gebäude, an die Kästen ange-
bracht wurden) werden artenschutzrechtliche Konflikte hervorrufen. Weiterhin kön-
nen Störwirkungen wie Lärm oder Licht insbesondere bei den störungsempfindli-
chen Arten Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, den beiden Langohren und der 
Wasserfledermaus zu Beeinträchtigungen führen. Im direkten Umfeld zu Quartier-
standorten können nächtliche Beleuchtung und andauernde Erschütterungseinwir-
kungen neben der Entwertung als Nahrungshabitat auch zum Funktionsverlust der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte führen.  

Die Arten Bechsteinfledermaus, Braunes und Graues Langohr nutzen engräumig 
abgegrenzte Quartierzentren und haben tendenziell kleinräumige Aktionsräume 
zwischen >1-5 km (FÖA Landschaftsplanung 2011). Sie weisen auch ein hohes Kol-
lisionsrisiko an Straßen auf und fliegen strukturgebunden (Bernotat und Dierschke 
2016). Für diese Arten können daher schon kleinräumige Waldverluste durch Bio-
topbaumverlust oder optische (nächtliche) Störwirkungen zum Verlust der Funktio-
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nalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen. Die anderen vorkommenden 
Fledermausarten weisen meist deutlich größere Aktionsräume auf und nutzen meh-
rere Quartiere und Jagdgebiete in diesen Aktionsräumen bzw. über den Wald ver-
teilt (FÖA Landschaftsplanung 2011), so dass der Verlust eines einzelnen Habitat-
baumes bzw. kleinflächige Störwirkungen oder Waldverluste weniger ins Gewicht 
fallen. 

Verkehrsbedingte Lärmbeeinträchtigungen sind nach FÖA Landschaftsplanung 
(2011) für die Arten Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus, Braunes und Graues 
Langohr allerdings nur bei stark befahrenen Straßen (>10.000 DTV) als relevant 
einzustufen. Weiterhin ist hierfür der nächtliche Verkehr entscheidend, der bei mög-
lichen Nutzungsänderungen im Gebiet sehr gering und somit irrelevant sein dürfte. 
Daher sind keine relevanten akustischen Störwirkungen auf die vorkommenden Fle-
dermäuse zu erwarten. 

2.3 Vögel 
Im Jahr 2010 konnten 40 Vogelarten auf dem ehemaligen Munitionsgelände erfasst 
werden. Der Strukturreichtum bietet günstige Lebensraumbedingungen für Waldvö-
gel, Höhlen-, Gebüsch- und Bodenbrüter und das Gebiet ist als regional bedeutsa-
mer Lebensraum für Vögel einzustufen (Büro ifanos 2011). Als planungsrelevante 
Arten wurden unter anderem Schwarzspecht, Waldkauz, Baumpieper, Gartenrot-
schwanz, Pirol, Feldsperling, Mäusebussard und Sperber erfasst. Durch zusätzliche 
Nisthilfen und die Anlage einer Sekundärnistwand an einem der Gewässer wurden 
im Rahmen des Projekts Umweltzentrum „Klassenzimmer Natur“ Breitengüßbach 
auch Vorkommen von Eisvogel, Steinkauz und weiterer Arten gefördert. 

Eingriffe in das Waldgebiet und Verluste von Höhlen- und Biotopbäumen können ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheiten durch Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten sowie Nahrungshabitaten für einige Vogelarten auslösen. Insbesondere 
großflächige Eingriffe und Zerschneidungen des Waldgebiets sind als kritisch zu 
bewerten und werden möglicherweise zur Auslösung von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen führen. Ebenso sind Eingriffe in die künstlich angelegte Brut-
wand und das zugehörige Gewässer als kritisch zu betrachten. 

Von den erfassten Arten sind die Spechte, Pirol, Sperber, Mäusebussard und Wald-
kauz als besonders störungsempfindlich einzustufen (vgl. auch Garniel und 
Mierwald 2010). Dabei sind die erfassten Arten Bunt-, Schwarzspecht und Pirol 
überwiegend gegenüber offenen Schneisen bzw. den Lärmwirkungen stark befah-
rener Straßen (>10.000 Kfz/ 24 h) empfindlich. Der Waldkauz wird als lärmempfind-
liche Art eingestuft, wobei aufgrund des nächtlichen Jagdverhaltens Lärmwirkungen 
während der Nacht relevant sind, nach Garniel und Mierwald (2010) liegt die Effekt-
distanz an Straßen für die Art bei 500 m. Stark befahrene Straßen bzw. Störwirkun-
gen solchen Ausmaßes sind bei einer Nutzungsänderung jedoch kaum zu erwarten. 
Daher ist durch Nutzungsänderung mit keinen artenschutzrechtlichen Konflikten 
durch lärmbedingte Störungen zu rechnen. 

Für Sperber und Mäusebussard werden optische Signale als Störwirkungen bewer-
tet, die Fluchtdistanzen betragen 150 m bzw. 200 m (Garniel & Mierwald 2010). Bei 
diesen Arten könnte es somit innerhalb der genannten Distanzen um ihre Horste zu 
Beeinträchtigungen durch optische Störwirkungen kommen. 
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2.4 Amphibien 
Im Rahmen der Erfassungen 2010 konnten sechs Amphibienarten an den künstlich 
angelegten Löschwasserteichen nachgewiesen werden, darunter die in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführte Art Kammmolch (Büro ifanos 2011). Durch Aufwer-
tungsmaßnahmen (Anlage von Flachwasserzonen, naturnahe Gestaltung) an den 
Gewässern im Rahmen des Projekts Umweltzentrum „Klassenzimmer Natur“ Brei-
tengüßbach wurden 2013/2014 die Lebensraumbedingungen für die Amphibienar-
ten im Gebiet verbessert. 

Bei Eingriffen bzw. Beeinträchtigungen der vorhandenen Gewässerstrukturen sind 
artenschutzrechtliche Betroffenheiten und Konflikte zu erwarten, da die Gewässer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Amphibienarten darstellen. Auch Teilbereiche 
um die Gewässer erfüllen derzeit die Funktion als Sommer- bzw. Überwinterungs-
habitat für die Amphibien. Eingriffe, die diese Lebensräume zerstören bzw. die Aus-
tauschbeziehungen zwischen den Teillebensräumen beeinträchtigen, werden mög-
licherweise zu artenschutzrechtlichen Konflikten führen. Die künstlich angelegten 
Gewässer sind die einzigen Stillgewässer im Gebiet, so dass mögliche Verluste der 
Laichgewässer aufgrund der standörtlichen Voraussetzungen wahrscheinlich nur 
schwer an anderer Stelle ersetzt werden können. 

Störungen durch betriebsbedingte Lärm- oder Lichteinwirkungen sind für die Amphi-
bien hingegen nicht als kritisch zu betrachten. Populationsrelevante Störwirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

2.5 Reptilien 
Bei den Kartierungen 2010 konnten die Arten Zauneidechse, Ringelnatter und 
Blindschleiche als Beibeobachtungen erfasst werden (Büro ifanos 2011). Eine Zau-
neidechse wurde im Bereich der Gleise des ehemaligen Bahnhofs beobachtet. Im 
Rahmen des Projekts Umweltzentrum „Klassenzimmer Natur“ Breitengüßbach wur-
den bis 2015 Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechsenlebensräume durchge-
führt, vor allem im Bereich des ehemaligen Verladebahnhofs und der Gleisanlage. 
Die Lebensraumbedingungen für Reptilien wurden somit durch Freistellungsmaß-
nahmen und Anlagen von Lesesteinmauer bzw. Steinhaufen im Vergleich zu 2010 
verbessert. 

In Teilbereichen, in denen Zauneidechsenhabitate vorhanden sind, ist bei Eingriffen, 
die zu Flächenverlusten führen, mit artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen, 
da sowohl Fortpflanzungs- und Ruhestätten als auch Nahrungshabitate möglicher-
weise verloren gehen. Offene und sandige Ruderalflächen sind nur kleinräumig im 
Bereich der ehemaligen Gleisanlage vorhanden. Daher sind die Möglichkeiten, bei 
Verlusten Ersatzhabitate in räumlicher Nähe anzulegen, in die die Tiere vergrämt 
werden können, nur eingeschränkt vorhanden. 

Populationsrelevante Störwirkungen durch Lärm oder Licht sind für die störungs-
tolerante Zauneidechse bei einer Nutzungsänderung dagegen nicht zu erwarten. 

2.6 Libellen 
Im Rahmen der Kartierungen 2010 konnten 19 Arten erfasst werden (Büro ifanos 
2011). Es wurde keine im Anhang II oder IV der FFH-Richtlinie gelistete Art nach-
gewiesen. Die naturnahe Gestaltung und die Anlage von Flachwasserzonen im 
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Rahmen des Projekts Umweltzentrum „Klassenzimmer Natur“ Breitengüßbach ha-
ben die Lebensraumbedingungen für die Libellen seit den Kartierungen 2010 ver-
bessert. Für die Libellen sind somit die Gewässer und feuchten Bachläufe als wert-
volle Lebensräume zu betrachten. 

Artenschutzrechtliche Verbote sind bei Eingriffen und Nutzungsänderung allerdings 
nicht zu erwarten, da keine europäisch geschützten Arten im Gebiet leben. 

2.7 Flora 
Im Rahmen der Kartierungen 2010 wurden insgesamt 446 Farn- und Blütenpflanzen 
erfasst (Büro ifanos 2011). Dabei sind größere Waldbereiche aufgrund des Nähr-
stoffreichtums relativ artenarm, größerer Artenreichtum wurde entlang der vielen 
kleinräumigen und mageren Wegränder, Böschungen und der Ruderalfluren im Be-
reich der Bahngleise erfasst. Es konnten keine Arten des Anhangs II oder IV der 
FFH-Richtlinien nachgewiesen werden, jedoch wurden 48 gefährdete oder auf der 
Vorwarnliste der Roten Liste geführte Arten erfasst. Artenschutzrechtliche Verbote 
sind jedoch bei Eingriffen nicht zu erwarten. 

Die vorliegende Datengrundlage (Gutachten Büro ifanos 2011) gibt keine Hinweise 
auf ein Vorkommen von § 30 Biotopen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind daher 
keine Betroffenheiten gesetzlich geschützter Biotope bei einer Nutzungsänderung 
und keine diesbezüglich einzuschränkenden Bereiche zu erwarten. 
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Tab. 1: Mögliche artenschutzrechtliche Konflikte bzw. Betroffenheiten der einzelnen Artengruppen 

Art/ Artengruppe 
Betroffenheit bei 

Höhlenbaumverlust Eingriff in Gebäude Waldverlust, Ver-
lust Biotopbaum Offene magere Bereiche Eingriff in Gewässer optische Störwirkungen 

Fledermäuse X X X   
Bechsteinfledermaus, 

Braunes/ Graues Langohr 
(nachts) 

Vögel X  X  X Sperber, Mäusebussard 

Amphibien   um Gewässer  X  

Reptilien    X   

Libellen       

Flora       
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3 Mit dem Artenschutz vereinbare Nutzungen 
Aufgrund der vorhandenen faunistischen und floristischen Datengrundlage können 
beispielsweise folgende Nutzungstypen bzw. Eingriffe als für den Artenschutz ver-
träglich eingestuft werden: 

• Auf die Tagphase begrenzte Nutzung von Baumklettergarten ohne Verluste von 
Biotopbäumen (Altbäume mit Höhlen und Spalten)  

• Waldkindertgarten (Tagesnutzung), Bau von Schutzhütten im kleinen Maßstab in 
vorher geprüften konfliktarmen Bereichen ohne Verluste von Biotopbäumen 

• Freizeitnutzungen (Wander-, Rad-, Reitwege) auf den vorhandenen Wegen, ins-
besondere bei Besucherlenkung abseits der wertvollen Waldbereiche, Bau von 
Unterständen oder Waldhütten im kleinen Maßstab entlang der Wege ohne Ver-
luste von Biotopbäumen 

• Nutzung von Baumhotel in vorher auf nahe Vorkommen besonders störungs-
empfindlicher Arten geprüften konfliktarmen Bereichen ohne Verluste von Bio-
topbäumen (möglicher Umfang ist im Detail zu prüfen) 
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4 Gesamtbeurteilung 
Zusammenfassend ist das ehemalige Munitionsdepot in Breitengüßbach für die vor-
kommenden Pflanzen- und Tierarten als überregional bedeutsamer Lebensraum mit 
hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit einzustufen (Büro ifanos 2011). Dabei ist 
insbesondere die hohe Bedeutung des Waldlebensraumes für Fledermäuse und 
Vögel hervorzuheben. Die Ruderalfluren im Bereich des ehemaligen Verladebahn-
hofs sind naturschutzfachlich bedeutsame Lebensräume für Pflanzen und die Zau-
neidechse. Für den Kammmolch sind die Stillgewässer die naturschutzfachlich 
wertvollen Teilbereiche, ebenso für die Libellen. 

In Tab. 1 sind die zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte und Betroffen-
heiten bei unterschiedlichen Wirkfaktoren für die einzelnen Artengruppen zusam-
menfassend aufgelistet. Natura 2000-Schutzgebiete liegen nicht innerhalb des Vor-
habengebietes, so dass es diesbezüglich zu keinen Konflikten kommt. Als beson-
ders kritisch sind Nachnutzungen anzusehen, die großflächige Wald- und Höhlen-/ 
Biotopbaumverluste sowie Eingriffe in die vorhandenen Gewässer und Ruderal-
fluren verursachen. 

Als mit dem Artenschutz und weiteren Restriktionen voraussichtlich vereinbare Nut-
zungen wurden beispielhaft folgende Typen identifiziert: Baumklettergarten (Tagnut-
zung, ohne Biotopbaumverlust), Waldkindergarten (Tagnutzung, ohne Biotopbaum-
verlust), Freizeit- und Erholungsnutzung auf dem vorhandenen Wegenetz (Rad-/ 
Wander-/ Reitwege) und Baumhotel (Prüfung auf nahe Vorkommen besonders stö-
rungsempfindlicher Arten, ohne Biotopbaumverlust; detaillierte Prüfung nötig). 
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